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Erwägungen

E. 1
Das Obergericht des Kantons Bern ist mit Beschluss vom 3. Mai 2017 auf eine Beschwerde
nicht eingetreten.

Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
In einer Beschwerde ans Bundesgericht ist unter Bezugnahme auf den angefochtenen
Entscheid darzulegen, inwieweit dieser nach Meinung des Beschwerdeführers gegen das
Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen soll ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

E. 3
Das Regionalgericht Bern-Mittelland stellte mit Verfügung vom 8. Februar 2017 fest, der
Strafbefehl gegen den Beschwerdeführer sei in Rechtskraft erwachsen. Am 11. April 2017
wies es das Gesuch des Beschwerdeführers vom 5. März 2017 um Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand ab. Am 23. April 2017 (Postaufgabe: 26. April 2017) erhob der
Beschwerdeführer Beschwerde beim Obergericht des Kantons Bern. Dieses hielt mit
Beschluss vom 3. Mai 2017 fest, aus der Eingabe werde nicht restlos klar, ob der
Beschwerdeführer die Verfügung vom 8. Februar 2017 oder diejenige vom 11. April 2017
anfechten wolle. Dies könne letztlich aber offen bleiben, zumal die Beschwerde im
Verfahren vor Obergericht so oder anders nicht rechtzeitig sei, weshalb darauf nicht
einzutreten sei. Der Standpunkt des Beschwerdeführers, er könne nach der abschlägigen
Verfügung vom 11. April 2017 die Verfügung vom 8. Februar 2017 anfechten, gehe fehl.
Die Verfügung vom 8. Februar 2017 hätte ungeachtet des Wiederherstellungsgesuchs innert
10 Tagen seit Zustellung der Verfügung angefochten werden müssen (Beschluss, S. 2 f.).

Was an dieser Auffassung des Obergerichts gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG
verstossen könnte, lässt sich der Beschwerde nicht nicht entnehmen. Der Beschwerdeführer
setzt sich mit den Erwägungen des angefochtenen Beschlusses nicht auseinander. Er
verkennt, dass die Beschwerdefrist sowohl gegen die Verfügung vom 7. Februar 2017 als
auch gegen diejenige vom 11. April 2017 (Ablehnung des Wiederherstellungsgesuchs) 10
Tage beträgt (vgl. Art. 396 Abs. 1i.V.m. Art. 90 StPO ). Diese Fristen hat er jeweils nicht
eingehalten. Sein Hinweis auf die 30-tägige Frist bei Wiederherstellungsgesuchen ist
unverständlich und geht an der Sache vorbei.

E. 4
Auf die Beschwerde ist mangels tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten. Das nachträgliche sinngemässe Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
ist infolge Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Dem
Beschwerdeführer sind reduzierte Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Art.



65 Abs. 2 BGG ).
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